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Antrag auf Bauerlaubnis 

Richtlinie 

Sprinkleranlage (Bestellvordruck) 

Rauch- und Wärmedifferenzialmelder (Bestellvordruck) 

Mehrgeschossiger Standbau 
Sonderkonstruktionen, Showtrucks, Promotionfahrzeuge,  
Podestflächen und begehbare Aufbauten  



P1.1
Antrag auf Bauerlaubnis für mehrgeschossigen Standbau,  
Sonderkonstruktionen, Showtrucks und begehbare Aufbauten 2024
Veranstaltung

Firma                                                            

                                                                    

Straße 

PLZ, Ort, Land 

Tel.                                                               

Fax 

E-Mail 

Ansprechpartner                                           

Tel.                                                               

Fax                                                               

Rechnungsadresse (nur falls abweichend)  

 

 

Bitte zurück an 
NürnbergMesse GmbH 
Veranstaltungstechnik 
Messezentrum 
90471 Nürnberg, Deutschland 
 
veranstaltungstechnik@nuernbergmesse.de

Rücksendetermin  

spätes tens 6 Wochen vor Aufbaubeginn

Halle/Stand

Ort und Datum Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift

Alle genannten Preise (wenn nicht anders gekennzeichnet) zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, sofern die Leistung in Deutschland steuerbar ist.  

Verantwortlicher Bauleiter für die Abnahme: 

Firma                                                            

                                                                        

Anschrift 

 

Ansprechpartner                                              Unterschrift  

Tel.                                                                   Fax 

Statiker:
 

Firma                                                                

                                                                        

Anschrift  

 

Ansprechpartner                                              Unterschrift  

Tel.                                                                   Fax

Messebauunternehmen:
 

Firma                                                               

                                                                       

Anschrift 

 

Ansprechpartner                                              Unterschrift 

Tel.                                                                   Fax 

Verantwortlich für den Standentwurf:
 

Firma                                                                

                                                                        

Anschrift  

 

Ansprechpartner                                              Unterschrift 

Tel.                                                                   Fax

Standfläche                                            ___________ m2 

Nutzbare Obergeschossfläche                 ___________ m2 

Nutzbar überdeckte Erdgeschossfläche     ___________ m2 

Alle Pläne, Beschreibungen und Berechnungen sind vom Verfasser mit Tages-
angabe im Original zu unterzeichnen. Soweit keine Vollmacht vorliegt, ist dieses 
Formblatt auch vom Aussteller zu unterzeichnen. 

Die tragende Konstruktion kann am       _______________ 
abgenommen werden. 

Der Preis für die Prüfung und Freigabe von mehrgeschossigen Standbauten 
beträgt EUR 7,10/m2 überbauter Standfläche, mindestens jedoch EUR 1.100. 
Der Preis für die Prüfung und Freigabe von Sonderkonstruktionen, Showtrucks 
oder begehbarer Aufbauten beträgt EUR 720. 
Bei nicht vollständiger oder zu später Abgabe (6 Wochen vor Aufbau-
beginn) der o.g. Unterlagen erhöht sich der Preis für die Prüfung und 
Freigabe um 100 %. 
Die Standmiete bei mehrgeschossigen Standbauten in Ausstellungshallen 
(siehe Anmeldevordruck) erhöht sich um 50 % für die überbaute Stand-
fläche.

Wir beantragen die Freigabe eines mehrgeschossigen Standbaus, einer 
Sonderkonstruktion, eines Showtrucks oder begehbarer Aufbauten:

Anzeigepflicht, Unterlagen 
Mehrgeschossige Standbauten, Sonderkonstruktionen, Showtrucks oder 
begehbare Aufbauten (ab 20 cm Höhe) sind vor ihrer Einrichtung dem zustän-
digen Veranstaltungsteam der NürnbergMesse anzuzeigen. Zusammen mit der 
Anzeige hat der Aussteller folgende Unterlagen digital (.pdf Datei) vorzulegen: 

�    Formlose Baubeschreibung 
�    Vermaßte Standbauzeichnungen (mehrgeschossiger Standbau in Verbin-

dung mit der ebenerdigen Ausstellungsfläche) in einem geeigneten 
Maßstab, z.B. 1:100 (Grundrisse, Ansichten, Schnitte) sowie Deckenplan 
mit Vermaßung der geschlossenen Deckenfläche(n) 

�    Standsicherheitsnachweis (Statik) inkl. Konstruktionszeichnungen 
�    Planzeichnung mit Anordnung der Sprinklerköpfe oder der Rauch-/Wärme- 

differenzialmelder (nur in Halle 4A, 7A und 11) 
�    Bestellung der Sprinkleranlage oder der Rauch-/Wärmedifferenzialmelder 
Eine Bearbeitung des Antrags erfolgt erst nach dem Eingang der voll-
ständigen Unterlagen. Falls die Unterlagen 4 Wochen vor Aufbaube-
ginn nicht vorliegen, kann eine Prüfung und Freigabe nicht gewähr-
leistet werden. 
Wasseranschluss in mehrgeschossigen Standbauten 
Im Falle eines benötigten Wasseranschlusses im Obergeschoss wird eine 
Pauschale in Höhe von EUR 159 für den Mehraufwand verrechnet. Bitte 
bestellen Sie den Wasseranschluss und weiteres Zubehör in unserem Online 
AusstellerShop.



1.    Allgemeine Anforderungen 
Für die Einhaltung der Vorschriften der Bayerischen Bauordnung, 
insbesondere zur Standsicherheit und zum vorbeugenden Brandschutz, 
der sonstigen gesetzlichen Bestimmungen, der anerkannten Regeln der 
Technik und Baukunst sowie der nachfolgenden technischen Richtlinien 
ist der Aussteller verantwortlich. In Zweifelsfällen hat der Aussteller bei 
den zuständigen Behörden Auskunft einzuholen. 

2.    Einzelne technische Anforderungen 
Mehrgeschossige Standbauten, Sonderkonstruktionen, Showtrucks, 
Promotionfahrzeuge und begehbare Aufbauten müssen folgenden 
technischen Anforderungen entsprechen: 

2.1   Die zulässige Gesamthöhe der mehrgeschossigen Stände beträgt 
5,80 m in den Hallen 1 – 9, 11 – 12 und 5,30 m in Halle 10. 
In den Hallen 3A, 3C, 4A, 7A und 11 sind auch höhere Bauhöhen auf 
Anfrage möglich. 

2.2   In Halle 10 ist mehrgeschossiger Standbau nur im Erdgeschoss 
möglich, in Halle 11 nur in der Ebene 0 (Haupthalle). 

2.3   Für die Geschossdecken eines mehrgeschossigen Messestandes oder 
anderer frei zugänglicher Flächen innerhalb einer Messehalle sind nach 
Eurocode 1: DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 Tabelle 6.1DE [Kat. C] als lot-
rechte Nutzlast anzusetzen: 

       – Bei eingeschränkter Nutzung durch Fachbesucher oder Standper-
sonal für Besprechungen und Kundenbetreuung, d.h. Möblierung mit 
Tischen und Stühlen in freier Anordnung oder in abgeteilten Bespre-
chungsbüros: qk = 3,0 kN/m² (Kat. C1) 

       – Bei uneingeschränkter Nutzung als frei zugängliche Ausstellungs- 
und Versammlungsfläche oder Verkaufsraum ohne, oder mit dichter 
Bestuhlung: qk = 5,0 kN/m² (ab Kat. C3) 

       Die jeweilige Nutzung ist deutlich erkennbar in die zur Freigabe einge-
reichten Pläne einzutragen. 
Treppen und Treppenpodeste müssen immer für eine Nutzlast von 
qk = 5,0 kN/m² (Kat. T2) ausgelegt werden. 
Zur Erzielung einer ausreichenden Längs- und Quersteifigkeit bei 
mehrgeschossigen Messeständen, begehbaren Aufbauten oder Tribü-
nen ist in Fußbodenhöhe eine Horizontallast von H = ∑ qk /20 (qk = lot-
rechte Nutzlast) anzusetzen. 
Für Brüstungen und Geländer ist nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-
1/NA:2010-12 Tabelle 6.12 DE eine horizontale Nutzlast (Kat. C) von 
qk = 1,0 kN/m in Holmhöhe (Höhe mind. 1,1 m) anzusetzen. Die 
absturzsichernde Funktion von Außenwänden in den Obergeschossen 
und auf hoch gelegenen Flächen ist entsprechend nachzuweisen. 

2.4   Weitere Standbauten sind zur Erzielung einer ausreichenden Kipp- und 
Gleitsicherheit mit einer horizontalen Ersatzflächenlast von 0,125 kN/m² 
zu beaufschlagen. Die Last ist auf die senkrechte Projektionsfläche des 
Standbauwerkes anzusetzen. 
Es ist nachzuweisen, dass die zulässigen Lasten auf dem Hallenboden 
(z.B. durch Einzelstützen) nicht überschritten werden (siehe Technische 
Richtlinien Info i4.1 Merkblatt Technische Daten Hallen). 
Bei Bedarf sind unterhalb der Stützen lastverteilende Bodenplatten vor-
zusehen. Versorgungsschächte und Schachtdeckel sind mit entspre-
chenden Bodenplatten zu überspannen, so dass hier keine Belastungen 
auftreten. 

2.5   Bei dem Standsicherheitsnachweis ist zu berücksichtigen, dass Veran- 
kerungen im Hallenboden nicht möglich sind. 

2.6   Aus Gründen des Brandschutzes ist der Einbau einer Sprinkleranlage 
durch den zuständigen ServicePartner der NürnbergMesse erforderlich. 
Einzelne Räume im überbauten Bereich müssen separat besprinklert 
werden. Hierzu gehören auch Flächen unterhalb der Treppen. 
Die Bestellung der Sprinkleranlage erfolgt ausschließlich über die 
NürnbergMesse mit dem Vordruck P1.2. 
In den Hallen 4A, 7A und 11 muss die überbaute Standfläche mit auto-
matischen Rauch- oder Wärmedifferenzialmeldern ausgestattet wer-
den. Die Bestellung der Rauch- oder Wärmedifferenzialmelder erfolgt 
ausschließlich über die NürnbergMesse mit dem Vordruck P1.3. 
Gegebenenfalls kann bei Sonderkonstruktionen auf den Einbau von 
Sprinkleranlage oder Rauch-/Wärmedifferenzialmeldern verzichtet wer-
den. Dies ist im Vorfeld abzustimmen. 
Hohlraumbereiche von Podesten mit einer Höhe von mehr als 0,20 m, 
die eine automatisch betriebene Drehscheibe, oder eine Anhäufung von 
Kabeln und/oder Elektroverteilern, oder andere Brandlast aufweisen, 
sind mittels VdS-zertifizierter Rauch- oder Wärmedifferenzialmelder zu 
überwachen. Die Bestellung erfolgt ausschließlich über die NürnbergMesse 
mit dem Vordruck P1.3. 

2.7   Bei mehrgeschossigen Ausstellungsständen und begehbaren Aufbauten 
sind die tragenden Bauteile aus mindestens schwer entflammbaren 
(nach DIN 4102 oder EN 13501-1) Baustoffen oder feuerhemmenden 
Bauteilen zu erstellen. Decken des Erdgeschosses und Fußböden des 
Obergeschosses sind aus mindestens schwer entflammbaren  Bau-
stoffen zu erstellen. 

2.8   Die Entfernung von jeder Stelle der Ausstellungsfläche bis zum 
nächsten notwendigen Hallengang (Rettungsweg) darf nicht mehr als 
20 m (in Lauflinie gemessen) betragen. Die maximalen Lauflängen sind 
in den Plänen (Standbauzeichnungen) darzustellen und die Entfernungen 
sind anzugeben. Dies gilt auch für die Obergeschosse. Notausgänge 
und Rettungswege sind zu kennzeichnen. Eine Rettungswegführung 
durch Funktionsräume (z.B. Küche, Lager) ist nicht zulässig. 

Stände mit mehr als 100 m2 zugänglicher Fläche in den Obergeschossen 
benötigen mindestens zwei entgegengesetzt angeordnete Treppenan-
lagen. Treppen müssen eine Mindestbreite von 1,20 m (lichtes Maß) und 
eine Stufenauftrittstiefe von 0,26 m ohne Untertritt haben und den Vor-
schriften gemäß DIN 18065 entsprechen. Die Steigungshöhe darf maxi-
mal 0,19 m betragen. Bei der Ermittlung der Auftrittsbreite ist zu beach-
ten, dass sogenannte Unterschneidungen (z.B. bei Setzstufen) nicht 
addiert werden können. Des Weiteren muss bei der Gestaltung der 
Unterschneidung darauf geachtet werden, dass beim Abwärtsgehen 
kein Hängenbleiben der Ferse erfolgt. Bei Treppen ist nach 18 Stufen ein 
Zwischenpodest vorzusehen. Die Podesttiefe sollte einem Mehrfachen 
des Schrittmaßes entsprechen. Dabei sollte eine ungerade Anzahl von 
Schritten zugrunde gelegt werden. Treppen dürfen nicht unmittelbar 
hinter einer Tür beginnen. Zwischen Treppe und Tür ist ein ausreichender 
Treppenabsatz (Mindesttiefe 1,0 m) anzuordnen.  
Wendel- bzw. Spindeltreppen sind nicht zulässig. 
Treppen mit einer Breite von mehr als 2,40 m benötigen Zwischenhand-
läufe. Notwendige Treppen und dem allgemeinen Besucherverkehr 
dienenden Treppen müssen geschlossene Trittstufen haben. Die lichte 
Durchgangshöhe muss mindestens 2,00 m betragen.  
Geländer müssen über feste und griffsichere Handläufe ohne offene 
Enden verfügen und mindestens 1,10 m hoch sein. Sie müssen mindes-
tens aus einem Holm (Handlauf) und zwei Zwischenholmen bestehen. 
Treppen müssen auf beiden Seiten mit Handläufen ausgerüstet sein. 
Handläufe bzw. obere Brüstungsabschlüsse müssen so ausgebildet sein, 
dass nichts darauf abgestellt werden kann. Wenn mit der Anwesenheit 
von Kindern auf der zu sichernden Fläche zu rechnen ist, darf der 
Abstand der Geländerteile in einer Richtung nicht mehr als 0,12 m 
betragen. Die absturzsichernde Funktion von Außenwänden in Ober- 
geschossen ist sicherzustellen und in den statischen Berechnungen 
nachzuweisen. 
In Obergeschossen muss eine umlaufende Fußleiste (sog. Abrollsiche-
rung) von mindestens 5 cm Höhe angebracht sein.  
Bedingt durch die Bauweise von mehrgeschossigen Ausstellungsstän-
den, Sonderkonstruktionen oder Showtrucks kann die in der Halle vor-
handene allgemeine Sicherheitsbeleuchtung bei einem Netzausfall ggf. 
nicht in allen Bereichen des Standes wirken. Um in diesen umschlossenen 
Bereichen ein sicheres Zurechtfinden bis zu allgemeinen Verkehrsflächen zu 
gewährleisten, ist die Installation einer zusätzlichen eigenen Sicher-
heitsbeleuchtung notwendig (siehe Technische Richtlinien; Punkt 5.3.5) 
und im Vorfeld mit der NürnbergMesse (siehe Punkt 4.2) abzustimmen. 
Die Flucht- und Rettungswege sind nach ASR A1.3, bzw. DIN EN ISO 7010, 
DIN EN 1838 und DIN 4844-1 dauerhaft zu kennzeichnen. Die Türen dieser 
Ausgänge müssen während der Veranstaltung von innen in Fluchtrichtung 
jederzeit geöffnet werden können und dürfen nicht in den Hallengang 
hineinragen. Es ist in jedem Fall eine entsprechende Nische vorzusehen. 

2.9   Hallengänge, Hallentore und -türen müssen beim mehrgeschossigen 
Standbau ausgespart werden und zugänglich bleiben. Dies gilt 
insbesondere für die gekennzeichneten Notausgänge. 

2.10 Sollten Decken über dem Obergeschoss geschlossen ausgeführt 
werden, gelten die allgemeinen Anforderungen der Technischen 
Richtlinien „4.4.2 Standüberdachung“.  
Von Büros, Besprechungsräumen, Kabinen und sonstigen umschlosse-
nen Aufenthaltsräumen muss eine optische und akustische Verbindung 
(z.B. Sichtverbindung) zur Halle bestehen. 

2.11 Zusätzlich zu den bereits im Erdgeschoss vorhandenen Feuerlöschern 
ist in den Obergeschossen mindestens ein Feuerlöscher pro Treppenab-
gang gut sichtbar, kippsicher und griffbereit anzuordnen. Die Kenn-
zeichnung der Feuerlöscher ist gemäß ASR A1.3 vorzunehmen. 

3.    Erforderliche Unterlagen 
Für die Prüfung und Freigabe von mehrgeschossigen Standbauten, 
Sonderkonstruktionen, Showtrucks, Promotionfahrzeugen und begeh- 
baren Aufbauten (ab 20 cm Höhe) werden folgende Unterlagen als 
Gesamtdokument in digitaler Form (PDF) benötigt: 

       – Antrag auf Bauerlaubnis (siehe beigefügter Vordruck P1.1) 
– Formlose Baubeschreibung mit Erläuterung zur geplanten Nutzung 

der Obergeschossflächen 
– Standbauzeichnungen (mehrgeschossiger Standbau in Verbindung 

mit der ebenerdigen Ausstellungsfläche) in einem geeigneten Maß-
stab, z.B. 1:100 (Grundrisse, Ansichten, Schnitte) sowie Deckenplan 
mit Vermaßung der geschlossenen Deckenfläche(n) 

– Standsicherheitsnachweis (Statik) inkl. Konstruktions zeichnungen 
– Planzeichnung mit Anordnung der Sprinklerköpfe oder der Rauch-/ 

Wärmedifferenzialmelder r (nur in Halle 4A, 7A und 11) 
– Bestellung der Sprinkleranlage oder der Rauch-/Wärmedifferenzialmelder 

(siehe beigefügte Vordrucke P1.2 und P1.3) 
Die Freigabe des Standentwurfs geht nach Überprüfung der oben 
genannten Unterlagen mit dem Freigabevermerk der NürnbergMesse 
an den Aussteller zurück. Erst mit diesem Vermerk ist der Standentwurf 
zum Aufbau freigegeben. Der Preis für die Prüfung und Freigabe von 
mehrgeschossigen Standbauten beträgt EUR 7,10/m2 überbauter 
Standfläche, mindestens jedoch EUR 1.100. Der Preis für die Prüfung 
und Freigabe von Sonderkonstruktionen, Showtrucks, Promotionfahrzeu-
gen oder begehbaren Aufbauten beträgt EUR 720. Bei nicht vollständi-
ger Abgabe der o.g. Unterlagen erhöht sich der Preis gemäß Aufwand. 

4.    Haftung; Nutzungsuntersagung 
Bei Verstößen gegen die vorgenannten Bestimmungen haftet der 
Aussteller und stellt die NürnbergMesse von jeglichen Ansprüchen 
Dritter aus derartigen Verstößen und von diesbezüglichen behördlichen 
Anforderungen frei. NürnbergMesse ist ferner berechtigt, dem 
Aussteller die Errichtung und/oder die Nutzung zu untersagen. 

Alle genannten Preise (wenn nicht anders gekennzeichnet) zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, sofern die Leistung in Deutschland steuerbar ist.  

Richtlinie für mehrgeschossigen Standbau, Sonderkonstruktionen, 
Showtrucks und begehbare Aufbauten 2024



Sprinkleranlage 2024
Veranstaltung

Firma                                                            

                                                                    

Straße 

PLZ, Ort, Land 

Tel.                                                               

Fax 

E-Mail 

Ansprechpartner                                           

Tel.                                                               

Fax                                                               

Rechnungsadresse (nur falls abweichend)  

 

 

Bitte zurück an 
NürnbergMesse GmbH 
Veranstaltungstechnik 
Messezentrum 
90471 Nürnberg, Deutschland 
 
veranstaltungstechnik@nuernbergmesse.de

P1.2

Ort und Datum Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift

Ausführung durch 
BSS Brandschutz Sichelstiel GmbH 
Duisburger Straße 52 
90451 Nürnberg, Deutschland 
T  +49 9 11 6 43 77 77-0 
messe@bss-sichelstiel.de

1.    Bestellung, Vertragsabschluss 
Die Bestellung der Leistungen ist frühestens nach Erhalt der Standflächen-
bestätigung möglich. Die angebotenen Brandschutzleistungen können 
ausschließlich bei der NürnbergMesse bestellt werden. Die Bestellung 
bedarf der Annahme durch die NürnbergMesse, die auch stillschweigend, 
z.B. durch Erbringung der bestellten Leistung, erklärt werden kann. Die 
Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Arbeitsaufwand. 

2.    Für die Bestellung einer Sprinkleranlage ist dieser Vordruck zu  
be nutzen. Die Bestellung und Standzeichnung sind spätestens bis zum 
angegebenen Termin bei der NürnbergMesse einzureichen. 

3.    Für Leistungen, die 7 Wochen vor Veranstaltungsbeginn noch nicht be kannt 
sind oder auf Grund unvollständiger oder nicht verwertbarer Bestell- 
angaben zu diesem Termin noch nicht begonnen werden können, 
wird die NürnbergMesse folgende Zuschläge erheben: 
100 % bei Leistungen nach Festpreisen und bei Regiearbeiten. 
Tritt ein Aussteller vor der Veranstaltung von der Leistung zurück gelten 
folgende Stornobedingungen: 
Storno des Kunden 14 Tage bis 1 Tag vor offiziellem Aufbaubeginn:   80 % 
Storno des Kunden ab dem ersten Tag des offiziellen Aufbaubeginns: 100 % 
Ausgenommen hiervon sind die Beratungsleistungen der Fa. BSS Sichelstiel 
GmbH, die bei Storno durch den Aussteller, sofern bereits erbracht, zu 
100 % berechnet werden. 
Wird die Messe-Veranstaltung vor Aufbaubeginn abgesagt, ist die 
NürnbergMesse berechtigt, dem Aussteller 30 % Bearbeitungsgebühr 
(für Planung, Konstruktion und Abstimmung) auf den Festpreis zu 
berechnen. 
Die vertraglichen Leistungen werden durch einen ServicePartner aus-
geführt. Vertragspartner des Ausstellers bleibt die NürnbergMesse. Der 
ServicePartner ist im Rahmen der Abwicklung der Bestellung berechtigt, 
die NürnbergMesse zu vertreten. 
BSS Brandschutz Sichelstiel GmbH 
Duisburger Straße 52, 90451 Nürnberg 
T +49 9 11 6 43 77 77-0, messe@bss-sichelstiel.de 
www.brandschutz-sichelstiel.de 

4.    Rohrleitungen, Flexschläuche, Absperrventile und Sprinklerköpfe ein- 
schließlich Zubehör werden vom ServicePartner mietweise zur Verfü -
gung gestellt und bleiben dessen Eigentum. 
Der Aussteller hat dafür zu sorgen, dass das verwendete Material am 
Schluss der Veranstaltung wieder vollzählig und unversehrt zur Demon- 
tage durch den ServicePartner vorhanden ist bzw. in Empfang 
genommen werden kann. Fehlende Teile werden den Ausstellern zum 
Wiederbeschaffungspreis berechnet. 

5.    Alle Anschlüsse und Arbeiten vom bestehenden Sprinklerrohrnetz bis 
zum Stand und im Stand dürfen nur vom ServicePartner vorgenommen 
werden. 

6.    Das eigenmächtige Ändern vorhandener Sprinklersysteme ist nicht 
ge stattet und berechtigt die NürnbergMesse zur Sperrung des Standes. 
Nach Installation der Sprinkleranlage muss das System in Betrieb 
genommen werden, so dass der Sprinklerschutz bereits während des 
Aufbaus besteht. Das Absperrventil der Zuleitung darf nicht verschlossen 
werden. 

7.    Der ServicePartner haftet nicht für Schäden an Sachen und Personen, 
die durch Leitungen hervorgerufen werden, an denen er kein Eigen -
tumsrecht besitzt. 

8.    Gerichtsstand und Erfüllungsort, auch für das Mahnverfahren, ist für 
beide Teile Nürnberg.

Bestellung

Rücksendetermin  

spätes tens 7 Wochen vor Aufbaubeginn

Halle/Stand

Alle genannten Preise (wenn nicht anders gekennzeichnet) zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, sofern die Leistung in Deutschland steuerbar ist.  

Umsatzsteuer-ID-Nr. des Rechnungsempfängers:

Installation einer Sprinkleranlage in den Hallen 1 bis 12, mit Ausnahme der 
Hallen 4A, 7A und 11. 
Bitte beachten Sie, dass die Wasserzuführung Ihrer Sprinkleranlage von der 
Decke bereitgestellt wird, d.h. die Sprinkler können erst nach der Montage 
der Bühne/des Gestells installiert werden. 
Ausnahme Hallen 3A und 3C: Hier erfolgt die Wasserzufuhr vom Hallenboden aus! 
Einzelne Räume im überbauten Bereich müssen separat besprinklert werden. 
Somit ist pro 10 m² überbauter Fläche 1 Sprinklerkopf mit anteiligem 
Rohrnetz vorzusehen. 

Die Fläche des Obergeschosses oder der Deckenfläche beträgt  ________ m2. 

�    __________  Stück Grundanschluss an das vorhandene Sprinklerrohrnetz 
für max. 12 Sprinklerköpfe einschließlich Anschlussrohrleitung zum 
jeweiligen Ausstellungsstand. 

�    __________  Stück Sprinklerköpfe einschließlich aller Installa tionen und 
Rohrleitungen. 
Die genaue Festlegung der Lage und Anzahl der Sprinklerköpfe erfolgt 
erst nach Vorlage der Standzeichnung. 

Die Bearbeitung der Bestellung erfolgt nur nach Vorlage aller Geneh-
migungs- und Prüfunterlagen spätestens 4 Wochen vor Messebeginn. 

Preise, Lieferungs- und Zahlungs -
bedingungen 
(Art. 54001010) Installation einer Sprinkleranlage – Grundanschluss 
                                                                                  Stück         EUR 879,00 
Sprinklerköpfe                                  Stück         EUR 729,00 
11. – 9. Sprinklerkopf                                                                      ohne  Rabatt  
10. – X. Sprinklerkopf                                                                   3 %  Rabatt 
(Art. 54001030) Regiestunde                                                     EUR 74,40 
Regiestundensatz ohne Zuschläge für Überstunden, Sonntage und Feiertage. 
Weitere Arbeiten nach Material- und Zeitaufwand. 
Die NürnbergMesse ist berechtigt, für Leistungen, die 7 Wochen vor dem 
ersten Laufzeittag noch nicht bekannt sind oder auf Grund unvollständiger 
oder noch nicht verwertbarer Bestellangaben zu diesem Termin noch nicht 
begonnen werden können, einen Zuschlag von 100 % auf Festpreise und auf 
Regiearbeiten zu berechnen. 
Bitte beachten Sie die „Richtlinie für mehrgeschossigen Standbau“. 
Sprinklerplanung 
(Art. 54001040) Grundpreis für die einmalige Sichtung und Prüfung der 
eingereichten Unterlagen sowie Freigabe der Sprinklerplanung:  EUR    179,00 
Bitte beachten Sie: Die Planung muss gemäß gültiger VdS CEA 4001 Richtlinie 
für Sprinkleranlagen erfolgen. Bei jeder erneuten Einreichung und Prüfung 
der Unterlagen wird der Grundpreis erneut in Rechnung gestellt. 
Optional: Erstellung der Sprinklerplanung durch den 
ServicePartner BSS Brandschutz Sichelstiel 
(Art. 54001070) Grundpreis „Planung und Mengenberechnung“ 
bis einschließlich 10 Sprinklerköpfe:                                           EUR 1.090,00 
(Art. 54001080) Preis für Planung und Berechnung 
jedes weiteren Sprinklers                                             Stück      EUR      49,90



Rauch- und Wärmedifferenzialmelder 2024
Veranstaltung

Firma                                                            

                                                                    

Straße 

PLZ, Ort, Land 

Tel.                                                               

Fax 

E-Mail 

Ansprechpartner                                           

Tel.                                                               

Fax                                                               

Rechnungsadresse (nur falls abweichend)  

 

 

Bitte zurück an 
NürnbergMesse GmbH 
Veranstaltungstechnik 
Messezentrum 
90471 Nürnberg, Deutschland 
 
veranstaltungstechnik@nuernbergmesse.de

P1.3

Ausführung durch * 
SPIE SAG GmbH 
Service Partner Center 
Messezentrum 
90471 Nürnberg, Deutschland 
T  +49 9 11 81 88 18-0 
F  +49 9 11 81 88 18-19 
sag-messe@spie.com

Bestellung

Rücksendetermin  

spätes tens 6 Wochen vor Aufbaubeginn

Halle/Stand

Umsatzsteuer-ID-Nr. des Rechnungsempfängers:

Anschlussmöglichkeiten für die Rauch- und Wärmedifferenzialmelder stehen 
nicht überall unbegrenzt zur Verfügung, so dass eine frühzeitige Anmeldung 
notwendig ist. Generell dienen die Rauch- und Wärmedifferenzialmelder zur 
Überwachung von überdachten Bereichen in den Hallen 4A, 7A und 11 (Tech- 
nische Richtlinien 4.4.2). Die Verwendung dieser Brandmelder in den Hallen 
1/2/3/3A/3C/4/5/6/7/8/9/10.0/10.1/12 ist im Vorfeld bei der NürnbergMesse 
(Abteilung Veranstaltungstechnik) anzumelden. 
Um unnötige Kosten für den Auftraggeber zu vermeiden, ist eine frühzeitige 
Bestellung unbedingt erforderlich. 

In den Hallen 3C, 4A, 7A und 11 kommen kabellose Brandmelder (soge-
nannte Funk-Brandmelder) zum Einsatz, in allen anderen Hallen sind die 
Brandmelder kabelgebunden. 
Alle kabelgebundenen Brandmelder werden mit einem Brandmeldekabel 
(BMK J-Y(St)Y 2x2x0,8; rot, Kabeldurchmesser 7 mm) angebunden. 
Für die Installation müssen in der Planung die notwendigen Befestigungs-
punkte der Brandmelder und ggf. die dafür notwendigen Kabelwege bei 
kabelgebundenen Brandmeldern berücksichtigt werden. 
Die genaue Festlegung der Lage und Anzahl der Rauch- oder Wärmedifferen- 
zialmelder ist erst nach Freigabe der Standzeichnung durch den ServicePartner 
Firma SPIE SAG GmbH und die NürnbergMesse GmbH (Abteilung Veranstal-
tungstechnik möglich). 

Die gesamte überbaute Fläche beträgt  _____________ m2.                     
�     1 optischer Rauchmelder pro 40 m² überbauter Fläche und je Raum 

(z.B. Ausstellungsflächen, Büro- oder Besprechungsräume, Lagerflächen) 

�     1 Wärmedifferenzialmelder pro 20 m² überbauter Fläche und je 
Raum, wenn mit einer Hitzeentwicklung oder einer Entstehung von 
Dämpfen zu rechnen ist 
(ausschließlich zur Verwendung in Küchen, Foodtrucks, Exponate oder 
Vorführungen mit Hitze- oder Dampfentwicklung) 

�    Vermaßte Planzeichnung (maßstabsgetreu) mit Anordnung der 
Rauch- und Wärmedifferenzialmelder liegt bei.

 

1.2  �    Wärmedifferenzialmelder 
einschließlich aller Installationen ________ Stück  EUR 339,00 
�     entspricht EN 54/5 Klasse 1 
�     zulässige Betriebs-/Umgebungstemperatur – 25 °C bis 50 °C 
�     Maximaltemperaturauslösung bei 60 °C 

 
 
 
 

 

1.1  �    Optischer Rauchmelder 
einschließlich aller Installationen ________ Stück  EUR 339,00 
�     entspricht EN 54/5 Klasse 1 
�     zulässige Betriebs-/Umgebungstemperatur – 25 °C bis 60 °C 

1.3  �    Aufschaltung auf die Brandmeldezentrale 
der NürnbergMesse                                pauschal EUR 249,00 
Position 1.3 bildet die notwendige Grundlage zur Installation der 
Brandmelder (Bestellpflicht) und ist auf maximal 12 Rauch- oder 
Wärmedifferenzialmelder beschränkt. Diese Position umfasst die 
Bereitstellung des Brandmeldekabels am jeweiligen Ausstellungs-
stand. 

 
Bestellungen müssen spätestens bis zu dem für die jeweilige Veranstaltung 
vorgesehenen Rücksendetermin in vollständiger und richtiger Form beim 
Veranstalter vorliegen. Bestellungen, die diesen Anforderungen nicht genügen, 
lösen keinen Anspruch auf Leistungserbringung gegen die SPIE SAG GmbH aus. 
Der ServicePartner ist berechtigt, für Leistungen, die 6 Wochen vor Aufbaube-
ginn noch nicht bekannt sind oder auf Grund unvollständiger oder noch nicht 
verwertbarer Bestellangaben zu diesem Termin noch nicht begonnen werden 
können, einen Zuschlag von 100 % auf Festpreise und auf Regiearbeiten zu 
berechnen. 
 
Die bestellte Dienstleistung ist unverzüglich nach Erhalt der Rechnung 
zu bezahlen. Die Rechnungsstellung kann bereits vor Messebeginn 
erfolgen. 
 
 
Weitere Informationen sowie die Besonderen Servicebedingungen der 
SPIE SAG GmbH für Brandmelder finden Sie auf unserer Internetseite 
unter www.spie-servicepartner.de.

Ort und Datum Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift

Alle genannten Preise (wenn nicht anders gekennzeichnet) zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, sofern die Leistung in Deutschland steuerbar ist. 
* Die NürnbergMesse ist berechtigt, die bestellte Leistung gegebenenfalls von einem anderen ServicePartner erbringen zu lassen. In diesem Fall wird dem Kunden 
rechtzeitig ein anderer ServicePartner genannt. Bitte entnehmen Sie die aktuell gültigen Preise dem OnlineShop der NürnbergMesse GmbH. 
Mit unserer rechtsverbindlichen Unterschrift erkennen wir die allgemeinen und besonderen Geschäftsbedingungen der NürnbergMesse inklusive der Informationen 
zum Datenschutz sowie die allgemeinen Geschäftsbedingungen und besonderen Servicebedingungen des ServicePartners voll umfassend an. Sie können 
jederzeit der werblichen Nutzung Ihrer Daten durch uns schriftlich (NürnbergMesse GmbH, Datenschutz, Messezentrum, 90471 Nürnberg) oder per E-Mail 
(data@nuernbergmesse.de) widersprechen. 
Datenschutzrelevante Informationen, insbesondere zu Ihren Rechten, finden Sie unter https://www.nuernbergmesse.de/de/datenschutz.
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